
TARIFVERTRAG UBER WEIHNACHTSZUWENDUNGEN 
FÜR DAS FRISEURHANDWERK M LANDE NIEDERSACHSEN 

UND DER STADT BREMEN 

vom 14. März 2005 

Gültig ab I.April 2005 

zwischen dem 

LANDESINNUNGSVERBAND DES NIEDERSÄCHSISCHEN FRISEURHANDWERKS 
UND DER FRISEUR-INNUNG BREMEN 

-einerseits- 

und der 

VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT 
LANDESBEZIRK NIEDERSACHSEN-BREMEN 

- andererseits - 
wird folgender Tarifvertrag geschlossen: 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt: 

a) räumlich Lfürjas LandNiede^rsachseg/mit Ausnahme der Gemeinden Langen, 
Loxstedt, Nordholz, Schiffdorf sowie der Samtgemeinden Bederkesa, 
Beverstedt, Hagen, Land^3¥ursten;____^ 
und andererseits für die/Stadt^remen   / 

b) fachhch     für alle Betriebe und Betriebsabteilungen des Friseurhandwerks im Da- 
menfach und im Herrenfach sowie im Theaterfach, in der Schönheitspflege 
(Kosmetik), der Fußpflege, der Haarbearbeitung und -Verarbeitung; 

c) persönlich für alle in Friseurbetrieben und Betriebsabteilungen beschäftigten Arbeit- 
nehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte) 
einschließlich der Teilzeitbeschäftigten; 
für die Auszubildenden des Friseurhandwerks 

§2 
Apruchsvoraussetzungen 

(1)    Beschäftigte und Auszubildende erhalten in jedem Kalenderjahr eine Zuwendung aus 
Anlass des Weihnachtsfestes, wenn sie: 

a) am 1. Dezember in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehen und 

b) seit dem 1. September ununterbrochen in einem Beschäftigungs- oder 
Ausbildungsverhältnis 

oder 



im laufenden Kalenderjahr insgesamt mindestens fünf Monate bzw. 150 Kalender- 
tage bei demselben Arbeitgeber in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsver- 
hältnis gestanden haben und 

c) nicht in der Zeit bis einschließlich 31. Dezember des laufenden Jahres aus ihrem 
Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden. 

(2) Beschäftigte, die unmittelbar an das Ausbildungsverhältnis bei demselben Arbeitgeber 
in ein Arbeitsverhältnis übernommen v^'orden sind, wird die Ausbildungszeit des 
laufenden Kalenderjahres auf den Anspruchszeitraum angerechnet. 

(3) Beschäftigte/Auszubildende, deren Arbeitsverhältnis/Ausbildungsverhältnis nach dem 
30. September wegen Erreichen der Altersgrenze oder infolge Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit endet, erhalten die volle Zuwendung gemäß § 3, wenn sie 
mindestens vom Beginn des Kalenderjahres an ununterbrochen im Arbeitsverhältnis 
bzw. Ausbildungsverhältnis zu demselben Arbeitgeber gestanden haben. 

(4) Die volle Zuwendung gemäß Abs. 3 wird auch gewährt, wenn der Beschäftige wegen 

a) einer Körperschädigung, die sie/ihn zur Fortsetzung des Arbeits- bzw. Ausbildungs- 
verhältnisses nicht mehr befähigt 

oder 

b) einer in Ausübung oder infolge ihrer/seiner Arbeit bzw. Ausbildung erlittenen Ge- 
sundheitsschädigung, die ihre/seine Arbeits- oder Ausbildungsfähigkeit für längere 
Zeit wesentlich herabsetzt, gekündigt oder einen Auf lösungsvertrag geschlossen hat. 

§3 
Höhe der Zuwendung und Anspruchsausschluss 

(1) Die Zuwendung beträgt 

10% 

des im Monat November nach dem jeweiligen Lohntarifvertrag bzw. Ausbildungs- 
vergütungstarifvertrag für das Friseurhandwerk im Lande Niedersachsen zustehenden 
Entgeltes. Für Beschäftigte, deren Tätigkeiten nicht aus den in § 1 Buchstabe b) 
aufgeführten Fachrichtungen abgeleitet werden können (z. B. Reinigungskräfte), 
bemisst sich die Zuwendung nach dem einzelvertraglich vereinbarten und im Monat 
November zustehenden Arbeitsentgelt. § 5 - Zahlung der Zuwendung ist besonders zu 
beachten. 

(2) Beschäftigte/Auszubildende, die in einem Teilzeitarbeitsverhältnis stehen, erhalten von 
der Zuwendung gem. Absatz 1 den Teil als Zuwendung, der dem Verhältnis ihrer 
anteiligen Arbeitszeit/Ausbildungszeit zur tarifvertraglich festgelegten regelmäßigen 
Arbeitszeit/Ausbildungszeit entspricht. 

(3) Anspruch nach diesem Tarifvertrag besteht nur für die Kalendermonate, in denen 
Arbeitsentgelt bzw. Ausbildungsvergütung oder während der Schutzfristen nach dem 
Mutterschutzgesetz Mutterschaftsgeld zugestanden hat. 



' (4)    Beschäftigte/Auszubildende, deren Beschäftigungs-/Ausbildungsverhältnis am 
1. Dezember z. B. wegen Einberufung zum Grundwehrdienst oder zum Zivildienst oder 
wegen Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz 
ruht, haben entsprechend Absatz 5 nur einen anteiligen Anspruch auf eine Zuwendung 
nach diesem Tarifvertrag. Ruht das Beschäftigungs-ZAusbildungsverhältnis während des 
gesamten Kalenderjahres, so besteht kein Anspruch. 

(5) Hat das Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis nicht während des gesamten 
Kalenderjahres bestanden, so ermäßigt sich die Zuwendung. Für jeden Kalendermonat 
des Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsverhältnisses zu diesem Arbeitgeber oder dessen 
Rechtsvorgängem ist ein Zwölftel (1/12) der Zuwendung zu zahlen. 
Ein Monat wird bei der Berechnung der Zuwendung einbezogen, wenn Beschäftigte 
bzw. Auszubildende in diesem Monat mindestens 15 Kalendertage im Beschäftigungs- 
oder Ausbildungsverhältnis standen. 

(6) Hat das Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis im laufenden Kalenderjahr gemäß 
§ 2 Absatz 1 b) zweite Alternative in unterbrochenen Zeiträumen insgesamt mindestens 
150 Kalendertage bestanden, so findet Absatz 5 mit der Maßgabe Anwendung, dass ein 
Zwölftel (1/12) der Zuwendung für jeweils 30 Kalendertage zu zahlen ist. 

§4 
Anrechnung von Leistungen 

Wird aufgrund betrieblicher Übung oder aus einem sonstigen Grund eine Weihnachts- 
zuwendung oder im Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest eine entsprechende Leistung 
gewährt, so wird diese auf die Zuwendung nach diesem Tarifvertrag angerechnet. 

§5 
Zahlung der Zuwendung 

(1) Die Zuwendung muss spätestens bis zum 10. Dezember gezahlt werden. 

(2) In den Fällen des § 2 Absätze 3 und 4, ist die Zuwendung bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zu zahlen. 

§6 
Rückzahlung der Zuwendung 

Haben Beschäftigte oder Auszubildende die Zuwendung erhalten, scheiden jedoch entgegen 
§ 2 Absatz 1 Buchstabe c) aus dem Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis aus, so haben sie die 
Zuwendung spätestens zum Zeitpunkt des Ausscheidens zurückzuzahlen. 

§7 
Inkrafttreten und Laufzeit 

Dieser Vertrag tritt zum 1. April 2005 in Kraft. Er kann mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss eines Kalenderjahres, erstmals zum 31. Dezember 2006 gekündigt werden. 



§8 
Außerkrafttreten 

Mit Inkrafttreten dieses Zuwendungstarifvertrages treten die Tarifverträge über 
Weihnachtszuwendungen für das Friseurhandwerk im Lande Niedersachsen vom 29. März 
1999 und Stadt Bremen vom 05.04.2004 außer Kraft, 

Hannover/Bremen 14. März 2005 

Für den 
Landesinnungsverband 

des niedersächsischen Friseurhandwerks 

(Schöne) 
/^^^^t^^xOf 

(Eilerbusch) (Tödt) 

Für die 
Friseur-Innung Bremen 

(Karin Haake) 

Für die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Landesbezirk Niedersachsen-Bremen 

/ 

(Wolfgang Denia) (Sonja Brüggemeier) 



BAnz. Nr.   159 vom      24.8.2006 /S.    5881 Bonn, den 25.08.2006 

•□ Freie Mänséstičicif Bremen 

,'.. , ■  /. J.BelcämitaachTing ,^^,,;!.:;., " 
."üb.ec äi&iulgeméiiiyéíbm^^ 

• von Tarifverträgen furdas-Friseürhähdwerk 
f-,-• u rr. - <: Tí '3 >. Vomr2Öi5uli'.2006-> ■ ..*'•''ŕ':-i ■ 

Auf Gŕunď; 
Bekannt: 

mit dem }Qfgádisátíigns.erlas;šrtvpmp22.;^ .(BGBl. I 
S. 319Íi)j-^erdeň im^Éiavemelmen,mbdeöivTar^ des 
Landes">Bre'meň diemacMolgéM'b'ezeicMeténTaŕifvéíľträge, 
mÍtWi±í?|n|T^m^!j^|(Í^^ ;.   ■'"     ^ 
für deniBeréičii der Stadt Bréménifurallgeráeiiive'rbindlicli erklärt: 
a] Manteltarifvertragyom-25^í,,Jum,2005-vA„v.." , >w. ., -. 

— efátmáls;)cundBár(žim^3lí'D^ i 
h) Manťeltárifverh:ag'fär.4VišžubUdenHe,Vdm'Ž7.J , 

C): 

. — erstmals kííndbar zum'30, September ÍZÔOŕ^íj',, 
d) ■ Tarj^ei;te^agjub|i^ AusbM 

— Ah'5tm■als■;^ó■ťrlHbaV!í11t^l:31iJSri^la^x•5nn7'■.4•^^fl^rl:,.'-'; erš.tm'als';lamdb£ffzmh-3itjäriuar-2p07.'-^'uňd; 
:..März,20,05 , 

•tV,'., ej Ťäŕity^rtóg'ub.éŕ»;wréiJh^ Arbeitheh- 
\meEiíomŕÍ4Í.Mäiz)200,5fi.^ -.   '   . ' 

— erstmals.kündbar zum 3'Í°.'De"zemb'ef'2Ób6;ŤT' ť'l. 
ífur das-íÝiseurbaridwerklim.Land Niedérsácbseň„und der Stadt 
[Bremeni h OliUiß-: ■iff'i.i.sii.' 3tK.<sobtó. ir-'-.fwfl íits'" 
áligéscliľossen ^-wischéníäemJLmdesiimungsverb'ánd, des nieder-j 
säčhsiscIi'^niFriá'éurbaifdw^ 30459 Han- 
iiover, "imd^ef FŕísteUŕuuämg^^^ 
;émérseď#'>šôWíé.'fäeŕÄyéfemten'Sp^^ — 
ver.di,, Landesbezirk NiedérsadhsenTBrémén, Gósériédé lO," 30159 
Hannover..andererseitsXítľ. 5 ŕ "r.    r.'ii.^r'i,i'--•    f""   n   -^ 

'■Geltungsbereich der.Tarityéiträgei,..:,,,.. '.. ->,•*:!>.'';•.,' " 
räumlich;   TarifverträgezudenBucIistabeníá'-uhdlbí' 

„,i..i'í'éiňetseitš,jfur ďás.Länd Niedersachsen iň-den-Laňdes- 
. ,.'5 V. gc§Bzen,^yqm'>liiJamim:~200ß mit Ausnaflme der Gemem- 

'.-: ;i      ;   deň Langen, Bó;xsťedtj NoŕdhpíZiiŠchiíFfdprfvSO-iyie der 
i"  iŠMntgemeindeni-Bederkesa; !íBevei?šteďti">Hageni Land, 

■Wursten; ,,'■'< i'í•--■.',.'J.     , - 
imd,andererseits.für:die.Stadt Bremen; ' 

.í:  » ■•Tarifvértrágzú'Buchstábérc:';'-'.I   '"'■<'■'   -'.   ■   •• ■"   ■'" 
einerseits, für dás/Laňď, Niedersachsen in: deň Land^^^ 
ríenzen-voniílvíÁpril.iOOSBmit Ausnahme derfíem^^ 

.   -^^'^ "» den Lángéh,'Lô:íste"db'Nóräholž?Sčh'iffdorf''sowdô 
.   •      Samtgemeinďen-sBé'ďeŕkeša, Beverstedt, Hagen, Land 

„   Wursten;-      .-Kíá ■ ,,,... ■,"■'■,'        • , >, 
. und andererseits für_die Stadt Bremen; 

Tarifvertrag zu.Buchstabe. d:-. " ■ ' 
einerseits'fuÝ/das''Läňäi Niedersachsen in den Landes- 

"- grenzen:'vom l.*Äugust 2005 mit =Ausnahme der Ge- 
meinden Langen; Loxstedt, Nordholz, Schiffdorf sowie 
der Sámťgeiňéihden'Beďeŕkesa,-Beverstedt, Hagen, Land 
Wursten;' 
und andererseits für,die'Stadt Bremen; .,    ' . - .^    j „.,,.,.,,, 1^       I, 

Taäfvertrag zu Buchstabe e: 
füir; das Land'-Niedersachsen, mit Ausnahme der Ge-; 
meinden Langen, Loxstedt, Nordholz, Schiffdorf sowie 
der SamtgemeindenBgderkesa, Beverstedt, Hagen, Land 
Wursten;   • ^ 
und andererseits für die Stadt Bremen; b w . 



® 

fachlich:    TMifvertŕägezúdeňBucEštaben'aunďt:   ' . 
■   ' -   fto'aUfe Beťriebej'und-Betriebsabteilungen des Frišeitt^ 

^ ■'■'tíamdweŕlcš iäĎaménifacli 
' : \ _   ,'   ^ Šchonheiispflege! (Kósm^^ 

' ■'''"''  Vfaeärbeilungnna^Verárbeitung;'': ^    ,'' ''';    ''   '*  -' , 
!*!   -: :■  £• T.arifv.erträge;ZU:den Buchstaben'b und-íi: ...    ; , , ■. 

,;'Ťáľi&értragiu Büchstabe e:* vľ', 
fur alle Betriebe und Betriebsabféiluugen'des'Friseur- 

■'??» -■'■•í ' jŕ'Í3#4íyH}?^dWP?JíP??%^^i^™^ľWÄ®?^® 
'•■ í 2'>^" ^ •%Theátejjjfaccrin der.sSchonheitšpflegeifkosmgtik)^:^^^^ 

-;,.%.£  ■ fi 'ši Fußp.flegeidepHaatb'e.arbßifungtmd-Verarbeitung;; -. 
'peŕsoMicK:Tárífveŕtraŕäi"BUčh'stabea:  "- •'''^»-'«"J-''      '-*  ^'í' 
',-'•'   .JITľ:-'. »•• .;,ürt "í'ji •'     v.''-'-;,,-»!   -i >u> ■! i-ú--',;'"" -  í'tc> i .■.■;>'■ •■ 
(,'   .v      ,.   fur-an!3>in'FriséurbeJriebeii,undB.etriebsabteiliiňgenbe- 
ľ/ »í: ■ .< :.- / schSftigten Aibeitn'éh&eriundAjbeitaehmerinnen (íÁr^ 
"  ..'     '  1'i teiťér,'Arbeiterinnen únd"Angésteíííe}." einschließlich 
"'^ ' • Í--   ■   derTéilzéiťbešchäftigtén'désFŕiáéúrhahdvŕérlfs;/-»' • 
>'l<r''í   ,   J' - í,; i'..l£l.l   "ÍÍJ 'L   •-    iji  '"TI    '-ii'-.;!« '«Í-Ti-'J'.'   í,-lii-'■'-■'''*' '•   •■:• i I,.;  ■    ,. ,^arifvertrage,zu;den3uchstabenb.,mid'.d: 
v'r.i'« ,■ •.í'fuŕme'AúszubildéndendésEŕišéuŕh.äňdwéris;; š; '!'   , 

<   ,.'.!       sTarifvertrag.zu.Bucnstabecit, ., r „• ,„.-, ,•,.,,(   , » >   ^ 
•; >■; 'í. : 3.-y-für all'éjiňFrišéuihétriebéniuridBetriebsabteiliuigen'bö' 

"ďer-Ťeílzéitbeschäfťigte 
•  friséyqľKcmdwerkllchéňArbeiťerííbesčhäftigt werden;' 

Tarifvertragzu.Buchstabee:,,,» • .    ■ ' 
,   , ;. •• -fiiťallein-Friseurbetrieben-und-Betriebsabteilvingenbe- 

•-' ■' '   ' 'J sčhäftigten Arbeitnehmer un'd Arbeitnehmerinnen- (Ar-!, 
.-'-j. ,'<v96iter. Arbeiíeriionen und Angestellte) einschließlich; 

.. wjľr- .'   -deEíTJeilzéitbeschäftigtení'   ,",;(«.,.'■;' '..   , JM» ; •; 
"fuŕ'ďie ATpžiibudenden^áfeTrTseurhándwéŕks. • . 

Die tAllgemeinv.erbindlicherldärvmg dér Tarifvertrag^, wir.d, wie; 
folgt eingeschränkt:"        ■  ,"'•     ,,     ,  '   '       --        .' .   . '• 
ZudenBuchstabéna.bunde:- . ' 
Soweit Bestimmungeii-der Tarifverträge auf Bestimmungen änáé- 
rer-Tarifvertrage^vervveisen, erfaSsl dieAllgemeinveT:bincíličherkÍä-, 
rung, die verweisenden Bestimmungen nur, wenn und soweit'die; 
inBeziig genoĽomehén tariflichen Regelungen ihrerseits; für 'all- 
gemeinverbindlich; erklärt sini   ' 1 ij^.^ >   .   _:*:;>- 
Zu Buchstabe a:^.   ,    ••>';;.;;',■•:..• \.>s.Ki-'ic \    '. ' 
§ 6,a Abs. ^ Satz 2 undÁb.f,.)15 Satz^2,-§il4^})s. 7 sowie.§ 21 werden 
von der Allgémeinverbindlichérklärung ausgenommen. ' 
2ÁÍ;SuchstalíeJ5r -v"!''"' '" ' ^'"''':!y ' ;^' T,^! "''■■ 
§ 19 wird von der Allgemeinverbindlicherklärung ausgenommen. , 
Arbeitgeberund Arbeitnehmer, für die die Tarifverträge infolge der 
Allgemeinverbindlicherklärung verbindlich sind, köimeü. "vbn^ 
einer der Tai^ifvprtragsparteien e)ne Abschrift der Tarifverträge 
gegen Erstattung der Selbstkosten (Papier- und Ve'rvieífältigiings- 
oder Druckkosten sowie Übersendungspqrto) verlangen. , 

JBremen, den 20. Juli 2006 i 
j^05-00r23/0-:69.-73       ^ ,      "    ; 

'     " " Freie Hansestadt Bremen 
Der Senator für Arbeit, Frauen, 

Gesundheit, Jugend und Soziales 
Im Auftrag 
Bischoff 


